
Beilagen zu den stenographIschen Protokollen des Burgenländlsd1en Landtages der XIIl. Wahlperiode

AusschuBberIcht

Bericht des Rechtsausschusses und des Agrarausschusses

Beilage 201

Ober den Gesetzentwurf (Beilage 192), mIt dem die
Landarbeltsordnung geändel1 wird (Landarbeltsord·
nungs-Novelle 1982) (21. 13 -107) (Beilage 2(1).

Der AechtsausschuB hat den Gesetzentwurf in
seIner 26. Sitzung am 28. Juni 1982 und der Agrar
ausschuß in seiner 8. Sitzung am 28. Juni 1982 in
Beratung genommen.

In beiden Ausschüssen erstattete Abgeordneter
Wurgli cs den Ber,jcht und stellte in beiden Ausschüs
sen den Antrag, ote Regierungsvorlege mit Änderun
gen anzunehmen.

Nach Wol1meldungen der Abgeordneten or. Wid
der, Dip!. Ing. Karall , Landesrat Wiesler, Abgeord
neter Stlx und wieder Abgeordneter Dr. WIdder wird
der Antrag des Berichterstatters mit vier (SPO) ge
gen drei (OVP) Stimmen tm RechlsausschuB ange
nommen.

Im AgraraussctluB wird der Antrag des Berict1t
arstatt ere nach einer Wortmeldung von Abgeordne
ten Dr. Widder gleichfalls mit vier ($PO) gegen drei
(öVP) Stimmen angenommen.

Der Rect1tsausschuß und der AgrarausschuB stei
len somit den Antrag, der Landtag möge den Ge
setzentwurf (Beilage 192), mit dem die Landarbelts-

oer Berichterstatter:
Wurgllcs eh.

ordnung geändert wird (Landarbei tsordnungs-Novel
Ie 1982) (ZI. 13 -107) mit nachstehenden Änderun
gen annehmen:

1. § 232 a Abs. 2 zweiter Satz soll lauten :
~Oen Vorsi tz in der Kommission hat der Landes
haupt mann oder ein von ihm damIt betrauter Be
amter des Amtes der Landesregierung zu füh
ren.~

2. § 232 g Abs. 1 soll lauten :
_Oie Mitgl ieder (·Ersatzmitglleder) der Komrnls
sion haben Ihre Tätigkeit ehrenemtttch auszu
üben. Sie haben Anspruch auf Ersatz der not
wendigen Belse- und Aufenthaltskosten."

3. Nach Artik el 11 soll folgender ArtIkel 111 eIngefügt
werden :

_Dieses Gesetz tritt em 1. März 1982 In Kraft."

Auf Grund der Im Gesetzestext vorgeschlagenen
Abänderungen ergibt sich dIe folgende Abänderung
In den Erläuterungen:

Die Erläuterrungen zu Ziffer 16 sollen lauten :

_Die Bestimmungen der §§ 232 a bis 232 g ent
sprechen den Grundsatzbestimmungen des Gleld1
behandlungsgesetzes."

Der Obmann des Rechtsausschusses:
Moser eh.

Der 1. Obmann-Stellvertreter des Agraraussct1usses:
Kurz eh.


